
STADT BECKUM Beschlussvorlage 2022/0329 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023 mit ihren 

Anlagen 

Federführung: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Beteiligungen: Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Auskunft erteilt: Herr Wulf | 02521 29-200 | wulf@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

20.10.2022 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023 mit ihren 

Anlagen wird zur Kenntnis genommen. 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023 mit ihren 

Anlagen wird entsprechend der Anlage 2 zur Vorlage zur weiteren Beratung verwiesen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Erstellung der Haushaltssatzung nebst Anlagen entstehen Personal- und Sach-

kosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  

Erläuterungen: 

Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen legt 

der Bürgermeister den bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung dem Rat vor. 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023 (Entwurf 

Haushaltssatzung 2023) wurde am 27.09.2022 von der stellvertretenden Kämmerin auf-

gestellt und vom Bürgermeister am 27.09.2022 bestätigt. 

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen wird in der Sitzung überreicht 

beziehungsweise den Fraktionen direkt zugestellt. 

Vorgesehen ist, dass der Bürgermeister und der Stadtkämmerer den Entwurf der Haus-

haltssatzung und ihrer Anlagen im Rahmen von Haushaltsreden erläutern. 

Der Ergebnisplan schließt mit dem 

Gesamtbetrag der Erträge mit .................................................................................. 108.609.000 Euro 

und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen mit............................................... 113.610.800 Euro 

und damit mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von ......................... 5.001.800 Euro 

ab. 
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Der Finanzplan schließt mit dem Gesamtbetrag 

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit ......................... 101.161.8500 Euro, 

der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit .......................... 103.251.800 Euro, 

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit mit ............................................ 12.704.550 Euro, 

der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit mit ........................................... 20.020.650 Euro, 

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit mit ................................................... 6.450 Euro 

und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit mit ................................................. 0 Euro 

ab. 

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen in künftigen Jahren sind 

in Höhe von 11.157.000 Euro vorgesehen. 

Kredite für Investitionen sind nicht veranschlagt. 

Das negative Jahresergebnis kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 

in gleicher Höhe gedeckt werden. 

§ 7 Entwurf Haushaltssatzung 2023 wurde neu gefasst. Dabei erfolgte eine systematische 

Aufbereitung/Darstellung der im Wesentlichen schon heute geltenden Bewirtschaftungs-

regelungen. Die Neufassung soll den gestiegenen Anforderungen an die Bewirtschaftung 

des Haushaltes und dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 20 Verordnung über das Haus-

haltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen [Kommunalhaushaltsverord-

nung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW]) Rechnung tragen.  

Anlage(n): 

1 Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023 

(Die Anlagen zum Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haus-

haltsjahr 2023 werden in der Sitzung überreicht beziehungsweise den Fraktionen  

direkt zugestellt.) 

2 Zuständigkeit der Fachausschüsse zur Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2023 
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